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Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beauftragt die beteiligten 
Büros mit der Erstellung einer Gesamtplanung, der Antragstellung von zur Umsetzung 
erforderlichen Genehmigungen sowie der Beantragung von möglichen Fördermitteln.  

 
Sachverhalt: 

 

Der Gesamtentwässerungsplan der Gemeinde Wittnau war zum 31.12.2013 abgelau-
fen.  
 
Der vom Büro Stangwald überarbeitete und neue Entwässerungsplan war vom Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald nicht genehmigt worden, da bereits im Jahre 2003 
geforderte abflussdämpfende Maßnahmen für in Gräben abfließendes Niederschlags-
wasser nicht vorgesehen waren.  
 
Während eine Abflussdämpfung in Richtung Au/Merzhausen im Zusammenhang mit 
der Umsetzung des Hochwasserkonzeptes Hexental erfolgen wird, fehlt eine entspre-
chende Abflussdämpfung in Richtung Sölden.     
 
Der Gemeinderat hat daher über die Verwaltung auf Anregung von Herrn Krause vom 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von den Büros faktorgrün und Raupach & 
Stangwald Ingenieure GmbH die Erstellung eines Abflussdämpfungskonzeptes in Auf-
trag gegeben.  
 
Dieses könnte auf den von der Gemeinde erworbenen Flächen auf den Grundstücken 
Lgb.Nrn. 494 und 494/1 umgesetzt werden. 

 

Betreff: 
 

Vorstellung der Entwurfsplanung eines Abflussdämpfungs-
konzeptes im Gewann in Richtung Sölden 
 

  Beratung und Beschlussfassung 
 

 
 
 

Beschlussantrag: 



In der Sitzung werden Frau Hellgard von faktorgrün und Herr Krause Idee und Konzept 
vorstellen, die voraussichtlichen Kosten und evtl. Fördermöglichkeiten skizzieren.   
 
 


